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Dieter Reıiher

elıg10n in der Schule

Entwicklungen In den ostdeutschen evangelıschen Landeskıir-
chen

DIie Entwicklung, die sıch ZUuTr rage elıgı10n in der Schule se1it 1989
In den ostdeutschen rchen abzeıichnet, iIst Urc. dıe pannung ZWI1-
schen Zzwel Posıtionen bestimmt, die auch gegenwärtig dıe i1skus-
sıonslage kennzeıchnet:
Der Schriftsteller Günter Ebert aus Neustrelıtz schreıibt 1im »Nordku-
T1er« 9.1.1991 Z ema »Relı gion und Schule«

»Sofern sıch jemand nach neılner Weltanschauung er  ndigt, gebe ich dıe Auskunft:
Atheist Was 1n der appheıt des UuSdrucks höchst UNSCHAaUu 1st. Kurz:;: hne Glauben
OomMmm keıin ensch aus! Die rage ist doch NUT, WIE diesen benennt und institutionali-
sıert... Und gehörte den größten Borniertheiten eines Volksbildungssystems, das
sıch sozlalıstisch nannte, dıe dus em Unterricht verbannen. hne bestimmte
Kapıtel dieses en Buches der Bücher sınd weder a Oratorien noch Raffaels
Gemälde verstehen... hne Umstände Ich plädiere für 1ne fachkundige Beschäftigung
mıt der 1M offlızıellen Schulunterricht W arum aber, rage ich mich, So. das
Fach ann Relıgionsunterricht heißen? Reichen 1er dıe Begriffe Lebensgestaltung und

nıcht aus” elıgıon heißt Gottesverehrung und schlıeßt e1in Glaubensbekenntnis en
Das ber verbreiten oder einzuüben, ollten WIT den iıchen und schön! den
Famıhen überlassen... ben in em Sinne cheınt mMır völlıg verfehlt se1n, Schule
und Relıgion vermischen.«

Die eine Position el fachkundige Beschäftigung mıiıt der 1bel, aber
keine Vermischung VON Schule und elıg10n.
Dıie Kreiskatechetin Hannelore Kappes AUS Berlin-Ost sagtl 1in einem
Interview mıt »Kırche aktuell« unı/Julı 1991, 610)89]
» Wır aben Ja erst Sanz vehement gesagt WIT wollen überhaupt keinen Religionsunter-
richt, weıl WITr die Christenlehre als das bessere odell empfinden, und aben dann in
endlosen immer wıederkehrenden Gesprächen, denke ich, angefangen uch eın bißchen
dıfferenzierter denken30  Dieter Reiher  Religion in der Schule  Entwicklungen in den ostdeutschen evangelischen Landeskir-  chen 1989-1991  Die Entwicklung, die sich zur Frage Religion in der Schule seit 1989  in den ostdeutschen Kirchen abzeichnet, ist durch die Spannung zwi-  schen zwei Positionen bestimmt, die auch gegenwärtig die Diskus-  sionslage kennzeichnet:  Der Schriftsteller Günter Ebert aus Neustrelitz schreibt im »Nordku-  rier« am 19.1.1991 zum Thema »Religion und Schule«:  »Sofern sich jemand nach meiner Weltanschauung erkundigt, gebe ich die Auskunft:  Atheist. Was in der Knappheit des Ausdrucks höchst ungenau ist... Kurz: Ohne Glauben  kommt kein Mensch aus! Die Frage ist doch nur, wie er diesen benennt und institutionali-  siert... Und es gehörte zu den größten Borniertheiten eines Volksbildungssystems, das  sich sozialistisch nannte, die Bibel aus dem Unterricht zu verbannen. Ohne bestimmte  Kapitel dieses alten Buches der Bücher sind weder Bachs Oratorien noch Raffaels  Gemälde zu verstehen... Ohne Umstände: Ich plädiere für eine fachkundige Beschäftigung  mit der Bibel im offiziellen Schulunterricht... Warum aber, frage ich mich, sollte das  Fach dann Religionsunterricht heißen? Reichen hier die Begriffe Lebensgestaltung und  Ethik nicht aus? Religion heißt Gottesverehrung und schließt ein Glaubensbekenntnis ein.  Das aber zu verbreiten oder einzuüben, sollten wir den Kirchen und — bitte schön! — den  Familien überlassen... Eben in dem Sinne scheint es mir völlig verfehlt zu sein, Schule  und Religion zu vermischen.«  Die eine Position heißt: fachkundige Beschäftigung mit der Bibel, aber  keine Vermischung von Schule und Religion.  Die Kreiskatechetin Hannelore Kappes aus Berlin-Ost sagt in einem  Interview mit »Kirche aktuell« (Heft Juni/Juli 1991, 30ff):  »Wir haben ja erst ganz vehement gesagt: wir wollen überhaupt keinen Religionsunter-  richt, weil wir die Christenlehre als das bessere Modell empfinden, und haben dann in  endlosen immer wiederkehrenden Gesprächen, denke ich, angefangen auch so ein bißchen  differenzierter zu denken ... Der Religionsunterricht in der Schule, zumindest wie ich ihn  jetzt sehe, hat ja doch mehr eine Bildungsfunktion ... Wenn Katecheten aus den Gemein-  den in die Schule gehen, (wird es mehr Verbindung zur Kirchengemeinde geben,) weil  wir mehr von der Gemeinde her denken ... Ich traue den biblischen Geschichten, wenn  man sie in der Schule erzählt, natürlich auch zu, daß vielleicht das eine oder andere Kind  dadurch zum Glauben kommen könnte, aber eine Zielvorstellung kann es wohl nicht  sein... An den Schulen möchte ich sehen, ob unsere ganz anders geartete Säkularisierung  nicht auch ganz anders geartete Probleme mit sich bringt. Ich sehe die größte Schwierig-  keit darin, erst einmal die Eltern zu erreichen und ihnen klarzumachen, das ist kein Fach,  in dem die Kinder ideologisch vereinnahmt werden.«Der Religionsunterricht In der Schule, zumındest wıe ich ihn
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I1Nan s1e In der Schule rzählt, natürlıch auch A daß vielleicht das ine oder andere Kınd
dadurch un Glauben kommen könnte, aber iıne Zielvorstellung kann ohl NIC:
semnN... An den Schulen nÖöchte ich sehen, ob uUuNSeTIE Sanz anders geartelte Säkularısierung
N1IC auch Yanz anders geartele Probleme mnıt sıch MNg Ich sehe dıe größte Chwier1g-
keıt darın, eTrst einmal dıe Eltern erreichen und ihnen klarzumachen, das ist keın Fach,
In dem die er ideologisch vereinnahmt werden.«
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Die andere Posıtıon e1 Religionsunterricht hat eınen anderen Auf-
trag als dıe Chrıistenlehre, D hat Bıldungsfunktion; Glauben kann e1
durchaus rfahrbar werden, da Katecheten bıblısche Geschichten VCI-

mıitteln, ohne die Schüler vereinnahmen wollen
Die pannung der Posıtionen verdichtet sıch ın der rage, Was fach-
ndıge Beschäftigung muıt elıgıon In der Schule inhaltlıch, personell,
intentional und schulorganısatorisch bedeutet.
Der Hıntergrund der gegenwärt  1gen Fragen ist dıe 40jährıge sozıalıst1-
sche Schulpolitik und die darauf reagıerende kritische Posıtion In der
evangelıschen ; v Br der ehemalıgen DD  A Die Neuorientierung der
Schule ach der en machte ein dıfferenziertes Weiterdenken des
Verhältnisses Von kiırchlicher Unterweıisung und Vermittlung Von

relıg1ösem Wiıssen in der Schule möglıch Schließlic begann nach der
Option für den sSscChulıschen Religionsunterricht in der eNrza der
ostdeutschen Länder dıe Vorbereıitung ZUT Eınführung dieses Schulfa-
ches. DIe Schulreformgesetze der ostdeutschen Länder welsen INZWI-
schen das Fach AaUuUS, aUSSCHOMMCN 1m |and Brandenburg.

Relıg1iöse Bıldung In der ehemaligen DDR

Mıt der Irennung VO Staat und Kırche in der ehemalıgen DDR Wal
dıe Trennung VON Schule und Kırche in negatıver Interpretation VCI-
bunden
Die DDR-Verfassung VON 1949 formulıerte in Artıkel 47 (1ın Überein-
stımmung mıt den ostdeutschen Länderverfassungen VON »HEs
besteht keine Staatskırche. « Die DDR-Verfassung Von 968/74 führte
in Artıkel weıter Au  N Der Staat steht yunter der Führung der marx1-
stisch-lenıinıistischen Partei«. Damıt Wäar die weltanschaulıche, bekennt-
nısmäßige Neutralıtät des Staates konstitutionell aufgehoben Es be-
stand aKUusCcC e1ine »Staatsreligion«.'
Das Grundrecht der Glaubens- nd Gewissensfreiheit (Artıkel der DDR-  erfassung

fand 1m Philosophischen W örterbuch olgende Auslegung!: »Unter den Bedin-
SUNSCH der sozJalıstischen Gesellschaft, dıe den polıtıschen Miıßbrauch der Relıgion auS-
schließen,180  Dieter Reiher  Die andere Position heißt: Religionsunterricht hat einen anderen Auf-  trag als die Christenlehre, er hat Bildungsfunktion; Glauben kann dabei  durchaus erfahrbar werden, da Katecheten biblische Geschichten ver-  mitteln, ohne die Schüler vereinnahmen zu wollen.  Die Spannung der Positionen verdichtet sich in der Frage, was fach-  kundige Beschäftigung mit Religion in der Schule inhaltlich, personell,  intentional und schulorganisatorisch bedeutet.  Der Hintergrund der gegenwärtigen Fragen ist die 40jährige sozialisti-  sche Schulpolitik und die darauf reagierende Kritische Position in der  evangelischen Kirche der ehemaligen DDR. Die Neuorientierung der  Schule nach der Wende machte ein differenziertes Weiterdenken des  Verhältnisses von kirchlicher Unterweisung und Vermittlung von  religiösem Wissen in der Schule möglich. Schließlich begann nach der  Option für den schulischen Religionsunterricht in der Mehrzahl der  ostdeutschen Länder die Vorbereitung zur Einführung dieses Schulfa-  ches. Die Schulreformgesetze der ostdeutschen Länder weisen inzwi-  schen das Fach aus, ausgenommen im Land Brandenburg.  1 Religiöse Bildung in der ehemaligen DDR  Mit der Trennung von Staat und Kirche in der ehemaligen DDR war  die Trennung von Schule und Kirche in negativer Interpretation ver-  bunden.  Die DDR-Verfassung von 1949 formulierte in Artikel 43 (in Überein-  stimmung mit den ostdeutschen Länderverfassungen von 1946/47): »Es  besteht keine Staatskirche.« Die DDR-Verfassung von 1968/74 führte  in Artikel 1 weiter aus: Der Staat steht »unter der Führung der marxi-  stisch-leninistischen Partei«. Damit war die weltanschauliche, bekennt-  nismäßige Neutralität des Staates konstitutionell aufgehoben. Es be-  stand faktisch eine »Staatsreligion«.'  Das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit (Artikel 20 der DDR-Verfassung  1968/74) fand im Philosophischen Wörterbuch folgende Auslegung: »Unter den Bedin-  gungen der sozialistischen Gesellschaft, die den politischen Mißbrauch der Religion aus-  schließen, ... ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit ein verfassungsmäßig garantiertes  Grundrecht, ... sich nach eigener freier Entscheidung zu einer nichtreligiösen oder religiö-  sen Weltanschauung zu bekennen. Erstmalig in der deutschen Geschichte hat so die  Arbeiterklasse das Recht und die Freiheit errungen, ihre wissenschaftliche Weltanschau-  ung, den Marxismus-Leninismus, ungehindert zu propagieren.«* Das verfassungsmäßige  Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit fand insofern keine Realisierung in der  Schule, es verkam zum ideologischen Bekenntniszwang für den Marxismus-Leninismus  in der Schule.  1  E. Buchholz, Zum Menschen- und Grundrecht auf Gedanken-, Gewissens- und  Religionsfreiheit, Staat und Recht 32 (1990) 851-864, hier: 854.  2 Art. Religiöser Glaube, Philosophisches Wörterbuch, Bd. 2, Berlin '*1976, 1053.ist dıe auDens- und Gewiıissensfreiheit eın verfassungsmäßig garantiertes
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SCI1 Weltanschauung ekennen krstmalıg in der deutschen Geschichte hat die
Arbeıiıterklasse das eC| und die Freiheit CITUNSCNH, iıhre wissenschaftliche Weltanschau-
uNng, den Marxısmus-Leninismus, ungehindert propagieren.«“ Das verfassungsmäßige
Grundrecht der aubDbens- und Gewissensfreiheit fand insofern keıine Realıisierung In der
Schule, verkam ‚U1 ideologischen Bekenntniszwang für den Marxismus-Leninismus
in der Schule

Buchholz, Zum Menschen- und Grundrecht auf edanken-, GewIilssens- und
Religionsfreiheit, aal und ec (1990) 851-864, 1er 854

Religiöser Glaube, Phılosophisches W örterbuch, A Berlın 1976; 053



Religion in der Schule 181

Relıigiöse Bıldung und Erziehung Wrl in der ehemalıgen DDR deshalb
DUT Lernort Kirchengemeinde möglıch Der pädagogische Auftrag
derc umfaßte somıit sowohl ufgaben der relıg1ösen Bıldung als
auch ufgaben eiıner pädagogischen Begleıtung, die auf die Weıitergabe
des auDens AUsSs ist.
e1 Aufgabenfelder sınd 1im Gesamtzıel der kiırchlichen Arbeiıt mıt
ern und Jugendliıchen, wı1ıe 6S der »Rahmenplan« formulıert, ent-
halten

»In der Begleitung der Gemeinde sollen er und Jugendliche das Evangelıum
befreiendes und amı orjlentierendes Angebot erfahren amı! soll ihnen geholfen
werden, dıie Welt verstehen, Lebenssituationen estehen und mıt der eme1nde
leben.«

Auf den umfassenden Lernprozeß Lernort Kırchengemeinde wurde
mehr Wert gelegt als auf den Bıldungsaspekt 1Im CNSCICH Sinne. Zu-
sammengefaßt wurde diese Tendenz 089 in der etzten Ausarbeıitung
der » Kommıssıon für kırchliche Arbeiıt mıt Kındern und Konfirman-
den« e1ım Bund der kvangelıschen Kırchen 1in der DDR mıt dem 1te
»Gemeilnsam mıt ern in der Gemeiıinde lernen Zusammenleben
der Generationen in der Gemeinde«“*. Hıer W al bereıts bewußt, daß eine
eCue Fragestellung bearbeıtet werden mußte, nämlıch das Interesse
nıchtchristliıcher er und Jugendlicher Gesprächs- und Erfah-

christlıcher Gruppen Die relıg1ösen Fragen Heranwachsen-
der eiıne relıg1ionspädagogische Herausforderung. Die erfah-
rungsorientierte Arbeıt mıt ndern und Jugendlichen bedeutete eine
grundsätzlıche Offenheıt, NECUC Zugänge für rel1g21Öös Interessierte
finden

p 1 Elemente relıg1öser Bıldung in den Schulbüchern der DDR
Die » Kommı1ssıon für kıiırchliche Arbeıt miıt ern und Konfirman-
den« hatte 90858 eiıne Analyse der Schulbücher® als Informatıon für
kırchliche Miıtarbeiter herausgegeben, in der dıe einheıtlıchen Schulbü-
cher der Fächer He1matkunde, Geschichte, Staatsbürgerkunde und
Deutsch (Lıiıteratur) kritisch eingeschätzt wurden. In der /Zusammen-
fassung ZU ema »Relıgion und Kırche« acChWOo: Abschnuitt 4) ist

lesen:

»Kırchen und der Beıtrag der Christen ZUTr CS!  ng der Gesellschaft werden dus dem
Gesellschaftsbild ausgeblendet. Die Negatıvbeschreibung der Von IC und
Relıgion in der Vergangenheit überwiegt. Die Schuldgeschichte der (mittelalterlichen)

Rahmenplan für dıe kirchliche Arbeiıt nıt ndern und Jugendlichen (Konfirmanden),
Berlın 1978,

Vgl Gemeinsam mıt Kındern in der Gemeinde lernen, hrL 43 (1990) 67-81
Vgl Doye, Relıgiöse Fragen Heranwachsender, hrL. (1984) 268-272
Sekretariat des Bundes Ev. Kırchen, USB-Nr. 474/88® (Registrier-Nr./unveröffentlicht).
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IC wırd ausgebreıtet. DIe der Priester wırd fast ausschließlic in ökonomischer
Hinsiıcht beschrieben und bewertet Beıi der Darstellung der Entstehung des Christentums
und der Reformationszeı dominiıeren ausschlıießlich sozial-Ökonomische Aspekte. Die
innere Dynamık wiıird N1IC| aufgegriffen. Für das Jahrhundert werden Kırche und
Christen als Randerscheinung der Geschichte behandelt Tradıtionell christliıche este
werden umgedeutet.

Durch die Auswahl und Darstellung werden Orurte1ıle gegenüber Religion vermıtte.
Iche omMm auch NIC VOT In den kulturellen Aufgaben, N1IC. einmal ufgaben VON

Christen in der CDU werden genanntl;
das relig1öse Empfinden gehö: ZU Menschsein, wird ber N1IC. thematisıert;
das diakonische Engagement der Kırchen kommt N1IC: ZUT Sprache, obwohl

gesellschaftlıchen Leben gehö
viele. lıterarısche exte sınd VonNn einer relıgıösen S5Sprache geprägt (Teufel, Gegenwart

Thälmanns, Ewigkeit UuSW.), jedoch N1IC. interpretiert wird.«

rstmalıg seı1it Ex1istenz der DDR wurde in einem Schulbuch 989 dıie
a in der DDR erwähnt. Im Geschichtsbuc der Klasse wiırd
auf einer Seıte VON der evangelischen Kırche 1n der egenwa berich-
tet. Dort e ( Sie wurde veranlaßt, ıhre relıg1öse reine1 polıtısch

mıßbrauchen, aber dıe enrnel hat sıch In den weltweıten amp
den Frieden eingeschaltet.’ In den Schulbüchern der DDR nıcht

NUTr eın ogroßes Defizıt hinsıichtlich der relıg1ösen Bıldung festzustellen,
sondern insbesondere eine negatıve Vorurteilsbildung.

Relig1iöse Bıldung 1mM kirc  iıchen Rahmenplan
Im »Rahmenplan für dıe kırchliche Arbeıt mıt ern und Jugend-
lıchen (Konfiırmanden)« 977 werden neben altersspezıfıschen Kursen
Lehrgänge angeboten. »S1e bieten dıe Möglıchkeit, ausgewählte ele-
entare Grundkenntnisse vermitteln und bıblısch-geschichtliche
Z/Zusammenhänge darzustellen «® Wıewohl für den SaNzZCH Plan das
Wechselverhältnis Von Sıtuation/Erfahrung der Kınder und Jugend-
lıchen mıiıt der Tradıtion/Evangelıum gılt, Nrc das Zugänge ZUT rel1-
g1ös-christliıchen Tradıtion möglıch Siınd, wollen die Lehrgänge elemen-
tare Einsichten Urc zusammenhängende Lernschriutte eiıner thematı-
schen Einheit vermuitteln: ehrgang » Jesus VON Nazareth«, »Gott«,
»AÄAus der Geschichte des alttestamentliıchen Gottesvolkes Israel«, » Von
der Entstehung des Christentums«.

Forderungen der en

Vor der en 059 hatten viele kırchliche Eltern- und Miıtarbeiter-
SIUDPCNH, Friedenskreise und einzelne Personen ıngaben ZUT Vorbere1-
tung des Pädagogischen Kongresses 1mM Jun1ı 9089 das olks-

Geschichte hrbuch für Klasse Berlın 1978, 226
Rahmenplan, 3ff.
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bildungsministerıum eingesandt. Es WarTr eıne spontane, breıte eWwe-
gung Von Engagılerten und Betroffenen, die Veränderungen in der
olksbıldung erwa ber 65 zeıgte sıch, dıe das S ystem und
dıe Grundlagen befragenden ıngaben nıcht eacnte wurden.? uch die
ıngaben Aaus den rchen fordern nıcht dıe Einführung eines Faches
Religionsunterricht; das W al damals in keiner Weise denkbar ber das
Defizit religionskundlichem Wıssen ıIn der Allgemeinbildung wurde
eindeutig benannt:

»KÖnnte N1IC. Religionskunde In dıe schulısche Ausbildung übernommen werden‘?« rag
AQus Berlın DDenn dıe Schüler verstünden weder dıe chrıstliıchen Bildsymbole noch

die bıblıschen etaphern. Christliche ern aus rendsee verwahren sıch dagegen, daß
»Lehrer 1m Unterricht Urteile über den Glauben und das Christentum abgeben, dıie
Christsein und Kırche entwürdıgen. Dazu gehören Klıscheebehauptungen ber die
christliıche Schöpfungslehre, die ınfach em eutigen Stand VON Kırche und Theologie
uUuNangEINCSSCH sind.«

Im Regierungsgespräch Fragen der Volksbildung November
1989, se1ıt vielen Jahren angemahnt und NUunNn unmıiıttelbar nach der
en möglıch, estanden die Veränderungen des erneuernden chul-
CcSsSCHS im Mittelpunkt. War WIEeS Bıschof Dr em darauf hın, daß
elıg10n und chrıistlıcher Glaube auch in den Lehrplänen Berücksıichti-
SuNg finden mMuUSsSeN und der Dıalog der Lebensauffassungen wichtig
wäre, aber dıe orderung nach eiıner relıg1ösen Bıldung 1im ENSCICH
Siınne wurde nıcht erhoben.!°
Z Programme nach der en
Die schulpolıtischen Außerungen der bestehenden Parteıen unmittel-
bar nach der en enthalten ZW äal übereinstimmend Hınweise
gesellschaftskundlıchen und ethıschen IThemen, aber nıchts ber elı-
gionsunterricht. ” Der für Bıldungsfragen zuständıge Stellvertretende
Mıiınister Volker en (unter Mınister Prof Emons), efragt nach dem
Defizıt relıg1ıonskundlıchem Wiıssen, antwortete (am 5 1.1990 in
der »Neuen Zeıit«)
»In weichem Umfang, in welcher Form sıch überwiegend atheistisch Junge
enschen 1mM Sinne einer Allgemeinbildung relıg10nskundlıche Kenntnisse an-

eignen, darüber wıird och nachgedacht werden Inüssen. uf jeden Fall wiırd sıch NIC|
U1 Religionsunterricht der Schule andeln.«

Miıtte 990 schlägt dıe CDU noch eın Fach »Menschen- und OZ1a  n_
de« VOT, In dem auch Kenntnisse über Weltrelıg10nen, Weltanschau-

Vgl Geburek und Lange, Mıt Ehrlichkeit begınnt dıe Erneuerung, hrL.
(1991) 69-72

Vgl Regierungsgespräch Un Bereich der Volksbildung amn in erlın,
hrL. 43 (1990) S42 7

Fragen für ıne erneuerte Schule dıe (CDU-: DBD, DPD, DPD und SED,
eutsche Lehrerzeitung (1989)
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9 Umweltfragen uUuSW vermittelt werden sollen.!* Lediglıch das
»Schulprogramm der CDU B€I'lin«13 ordert für das Gymnasıum >Ph1-
losophie/Relıgion in den (Wahl-)  ichtunterricht der Klassen 0-13«
Die bildungspolıtische Übereinkunft be1 der Koalıtionsvereinbarung
zwıschen CDU, DSU, SPD und den Liıberalen (am legt
Wert auf dıe »Durchsetzung des Prinzıips der weltanschaulichen Be-
kenntnisneutralıtät der Ööffentlichen Schule« und auf die Vermittlung
VON » Kenntnissen ber Weltreligionen, phılosophıschen Anschauungen«
uUSW
rst 1mM /Zusammenhang mıiıt dem Beitritt der ostdeutschen Länder ZUT

Bundesrepublık und mıiıt der Geltung des Grundgesetzes entsteht die
rage ach dem Relıgionsunterricht in der Schule gemä
Der Einıgungsvertrag wollte ber den Inhalt des Artıkels hinaus
nıchts regeln; dıe rchen (auf Befragen) sahen keinen Grund, ZU

Grundgesetz Eınschränkungen oder Anderungen vorzusehen. Nnische1-
dend WAarTr das Grundsatzgespräch ber Fragen des Religionsunterrichts
VO 1.8. 1990 in Berlın, dem der Vorsıitzende der Berliner Bı-
schofskonferenz, Bischof Sterzinsky, der Vorsitzende der Konferenz der
Ev Kırchenleitungen, Bıschof Dr. emke, der Vertreter der Arbeıts-
gemeıinschaft Christliıcher Kırchen, Präsıdent Schmuiudt, und der Minister
für Bıldung und Wiıssenschaft, Prof. Dr eyer, SOWI1e Staatssekretär
Dr. Reıiher teilnahmen. In der Presseerklärung dazu el 6S

»Das Gespräch gıng VOonNn der atsache dus, daß nach dem Beıitrıtt der DDR N Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes das eC| auf Relıgionsunterricht öffentlichen Schulen
gemäß Artıkel J gewährleistet ist Das eC| auf Relıgionsunterricht Oiffentlichen
Schulen schließt dıe Entscheidungsfreiheit der Eltern bZzw der relıgıonsmündıgen Jugend-
lıchen SOWwI1e der Lehrer eın em kommt in der gegenwärtigen Minderheitensituation der
Christen In der DDR ıne besondere Bedeutung Die rchen und dıe Relıigions-
gemeinschaften reffen nıt den zukünftigen Oostdeutschen Ländern Oonkrete Verein-
barungen ber Verantwortlichkeiten, Umfang, Durchführung und Gestaltung des Reli-
gıonsunterrichts... Unabhängig VON der tellung des Religionsunterrichtes Waren sıch die
Gesprächsteilnehmer ein1g, daß das Wiıssen über elıgıon, Christentum und kirchliches
en Bestandteiıl der Allgemeinbildung se1in sollte.«

Damiıt WarTr eine are Option der christlichen Kırchen und des zustän-
1gen Mıniısters für die religiöse Bildung Öffentlichen Schulen als
Religionsunterricht und als relıg10nskundlıche emente in der All-
gemeınbildung ausgesprochen. Entsprechend der ulturhoheit der
Länder sollte das espräc auf Länderebene weıtergeführt werden.
Dıie beıden Entwürte VON Pädagogen der ademıie der Pädagogischen
Wiıssenschaften spielten be1 diesen bıldungspolitischen Entwicklungen
keıine nen  ert o  e’ sS1e In kurzer Zeıt uüuberho Die » The-

12 Programmentwurf der CDU. CDU-Extra, Berlın 1990, ergleichbare Außerungen
sınd bei den anderen Parteien N1IC finden

Vorgelegt VON der Programmkommıissıon des Landesverbandes der CDU 5/1990, 13
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SCH ZUT Schulreform« Dez 1989 gingen noch VoNn einem soz1iualıstiıschen
Menschenbiıl in einer soz1ialıstiıschen Schule dUus, elıgıon wurde in
ıhnen nıcht eiınmal erwähnt DIie » Ihesen ZUur Bıldungsreform« Maärz
1990 gingen VON einem humanistischen Menschenbiıl dUusS, das
auch »dıe Befähigung soz1laler Kommuntıkatıon« egründet, das
enr der Achtung und Toleranz für Menschen anderer Weltanschau-

und Relıgionen. Wenn auf das »Bewahrenswerte« der DDR-BIil-
dungspolitik und -Bıldungspraxıis rekurriert wiırd, ist es zwangsläufig,

beispielsweise be1 den »ethisch-moralıschen Grundwerten der
Menschheit« elıgıon in keiner Weise in den 1C kommt ı 14

Das Fach Gesellschafts  nde
ach der en! wurden als Sofortmaßnahmen dıie Wehrerziehung und
der Staatsbürgerkundeunterricht abgeschafft und dıe polıtıschen Urgan1-
satıonen VON der Schule 990 wurde eın Fach >Gesell-
schaftskunde« 1im albjahr des Schuljahres 98R 9/90 eingeführt” und
1mM Schuljahr 990/91 fortgeführt. Der für dıe Klassen FQ ausgewIle-
SCHNC Rahmenlehrplan stellt e1in Übergangskonzept dar, das auf einem
Grundkonsens unterschiedlicher Auffassungen ern Der Schwerpunkt
des Unterrichts soll auf dıirekte Lebenshiılfe gerichtet se1In. Das Konzept
enthält polıtısche, ökonomische, sozlal- und lebenskundlıche, rel1g10ns-
kundlıche und ethısch-moralısche nhalte
Für dıe relıg1ösen Ihemen, VOT e in den Klassen /7-10, wurden
vielerorts Pfarrer und kirchliche Miıtarbeiter eingeladen. Hıer entstanden

Erfahrungen einer Z/Zusammenarbeıt, eiInes Dıalogs, einer gegensel-
tigen Achtung. iıne größere Zahl VON ehemalıgen Staatsbürgerkunde-
lehrern unterrichtete das Fach Gesellschaftskunde:; '© dıe weniıgsten un
iıhnen hatten jemals eıne Begegnung mıt elıgzıon und TC Von
diesen ersten positıven Schulerfahrungen VOoON Pfarrern her ist CS VCI-
ständlıch, daß mehrere e1in Komplexfach Lebensgestaltung/Ethik/Reli-
g10n(skunde) als Pflıchtfach für alle Schüler unterstützen

Entscheidungsfindung in der Kommı1ssıon für Kırchliche Arbeıt
mıt Kındern und Konfirmanden
DIie Meınungsbildung der rage der relıg1ösen Bıldung In der Schule
vollzog sıch auf mehreren Ebenen S1e geschah in Konventen der
kırchlichen Mıtarbeıter, in Elternkreisen. Urc Begegnungen mıt

Thesen‘ ZUT Schulreform, eutsche Lehrerzeitung (1989); TIThesen ZuUr ıldungs-
reform, /wickau 1990,

Anweisung ZUT Einführung eines NCUEN Unterrichtsfaches »Gesellschaftskunde « VO
21.2.1990, Verfügungen und Miıtteilungen des Ministeriums für Bildung und Wıssen-
SC  a Nr Z

Ebd., 4(1) »Der Unterricht 1m Fach Gesellschaftskunde« wird VON Lehrern erte1ilt,
dıe dıe dafür eırforderliche fachlıche und pädagogische KOmpetenz besıitzenReligion in der Schule  185  sen zur Schulreform« Dez. 1989 gingen noch von einem sozialistischen  Menschenbild in einer sozialistischen Schule aus; Religion wurde in  ihnen nicht einmal erwähnt. Die »Thesen zur Bildungsreform« März  1990 gingen von einem humanistischen Menschenbild aus, das u.a.  auch »die Befähigung zu sozialer Kommunikation« begründet, d.h. das  Gefühl der Achtung und Toleranz für Menschen anderer Weltanschau-  ungen und Religionen. Wenn auf das »Bewahrenswerte« der DDR-Bil-  dungspolitik und -Bildungspraxis rekurriert wird, ist &s zwangsläufig,  daß beispielsweise bei den »ethisch-moralischen Grundwerten der  Menschheit« Religion in keiner Weise in den Blick kommt  !14  2.2. Das Fach Gesellschaftskunde  Nach der Wende wurden als Sofortmaßnahmen die Wehrerziehung und  der Staatsbürgerkundeunterricht abgeschafft und die politischen Organi-  sationen von der Schule getrennt. 1990 wurde ein neues Fach »Gesell-  schaftskunde« im 2. Halbjahr des Schuljahres 1989/90 eingeführt'” und  im Schuljahr 1990/91 fortgeführt. Der für die Klassen 7-10 ausgewie-  sene Rahmenlehrplan stellt ein Übergangskonzept dar, das auf einem  Grundkonsens unterschiedlicher Auffassungen beruht. Der Schwerpunkt  des Unterrichts soll auf direkte Lebenshilfe gerichtet sein. Das Konzept  enthält politische, ökonomische, sozial- und lebenskundliche, religions-  kundliche und ethisch-moralische Inhalte.  Für die religiösen Themen, vor allem in den Klassen 7-10, wurden  vielerorts Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter eingeladen. Hier entstanden  erste Erfahrungen einer Zusammenarbeit, eines Dialogs, einer gegensei-  tigen Achtung. Eine größere Zahl von ehemaligen Staatsbürgerkunde-  lehrern unterrichtete das Fach Gesellschaftskunde; '° die wenigsten unter  ihnen hatten jemals eine Begegnung mit Religion und Kirche. Von  diesen ersten positiven Schulerfahrungen von Pfarrern her ist es ver-  ständlich, daß mehrere ein Komplexfach Lebensgestaltung/Ethik/Reli-  gion(skunde) als Pflichtfach für alle Schüler unterstützen.  2.3 Entscheidungsfindung in der Kommission für Kirchliche Arbeit  mit Kindern und Konfirmanden  Die Meinungsbildung zu der Frage der religiösen Bildung in der Schule  vollzog sich auf mehreren Ebenen. Sie geschah in Konventen der  kirchlichen Mitarbeiter, in Elternkreisen, durch 3egegnungen mit  14 Thesen‘ zur Schulreform, Deutsche Lehrerzeitung 51 (1989); Thesen zur Bildungs-  reform, Zwickau 1990, 3.11.  15 Anweisung zur Einführung eines neuen Unterrichtsfaches »Gesellschaftskunde« vom  21.2.1990, Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Bildung und Wissen-  schaft, I Nr. 2, 14.  16 Ebd., 4(1): »Der Unterricht im Fach »Gesellschaftskunde« wird von Lehrern erteilt,  die die dafür erforderliche fachliche und pädagogische Kompetenz besitzen ..., insbeson-  dere von jenen mit einer gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung.«insbeson-
dere VON jenen nıt eiıner gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung.«
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ehrern, Urc E  rungen mıiıt relıg1ösen TIThemen in der Schule, In
den Dıskussionen Von »Runden Tischen für Bıldungsiragen«, auf
5Synoden und in den Fachkommissionen des Kırchenbundes
Die ErSie kırchenleıitende Stellungnahme ist 12/143:1..1990 auf der
Konferenz der Kirchenleitungen beschlossen worden.! In offener
Weise wırd festgestellt: »Die gesellschaftliıche Pluralıtät ıfordert den
Dıalog der unterschiedlichen Werte und Normen in der Schule Das
chließt eiıne einseltige normatıve Ideologievermittlung au  N Die NCUC

Sıtuation 1im Bıldungsbereich hebt den spezıfıschen Auftrag der christ-
lıchen Gemeınunde für ihre er und Jugendliıchen nıcht auf.«
Auf ıhrer Tagung 1}®& 1.1990 verabschıiedete dıie Kommıissıon für
kirchliche Arbeıt mıiıt Kındern und Konfirmanden eine Posıiıtion
ZUTr Erneuerung des Bıldungswesens. In den »Überlegungen ZUT Bıl-
dungsreform in der DDR«'S wiırd die orderung nach dem »Diıialog der
unterschiedlichen Werte und Normen in der Schule« (Zıffer gefor-
dert

Dann el weiıter (Zıffer »[Das große Defizıt aın religiösem 1ssen und eNtSpre-
henden Deutungsmöglıchkeiten VON Kultur und Geistesgeschichte nötigt ZUr Verände-
Iung der Bıldungsinhalte und Jjele elıgıon sollte als ıne Dımension des Menschseins
In verschiedene Fächer einbezogen werden, sıch entsprechenden nhalten und
didaktischen Verfahren aquswelsen wIırd. Darüber hinaus ist prüfen, ob z B In peziel-
len Unterrichtsblöcken, In fakultatıven Kursen zusammenhängend über elıgıon infor-
miert werden sollte Eın jJahrgangsmäßig geordnetes Unterrichtsfach »Religionskunde«
würde einer Isolıerung der relıgıösen rage OrSscChu leisten.«
Es folgen dıie Bestätigung des Auftrages für die Gemeindearbeit mnit Kındern und Jugend-
lıchen und Gesichtspunkte ZUT Dıskussion U1l die Jugendweıhe als Herausforderung des
konfirmierenden andelns der Gemeiinde.

Diıiese »Überlegungen« sınd VON der Erwartung eiıner Schuler-
NCUCIUNG, dıe VON der ewegung der »Runden Tische« und der ırch-
lıchen Miıtverantwortung wurde. Es sollte sıch aber bald
zeiıgen, daß dıe schulorganısatorischen Fragen gegenüber der inneren
eIiorm den Vorrang hatten.
twa ZUI gleichen Zeıt: aber unabhängıg VON diesen Stellungnahmen
begıinnt eıne Dıskussıion, dıe VO ZWEI Studenten angestoßen wurde und
Eıinfluß auf die weıteren Gespräche hatte
Die Studenten Pasternack und Meınhof brachten mıt dem 1ı1te elı-
g10nskunde In der Schule? dıe rage nach elıg10n in der Allgemeın-
bıldung 1in das Blıckfeld der Pädagogen er Studenten treten für eın
ach »Religionskunde« e1n, das auch der TC fernstehenden Schü-
lern relıg1öse Kenntnisse vermıitteln sollte Sowohl Katecheten als auch

iırchenbund Bıldungsfragen, hrL. 44 (1990) 151
18 Kirchenbund, USB-Nr Vgl Pasternack und Ih Meıinhof, »Religionskun-
de« in der Schule, hrL 43 (1990) 13{.
19 Pädagogık 45 (1990) 166 Vgl hrL. 43 (1990) 135
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Schulpädagogen äaußern sich.“ inıg sınd sıch alle, daß Relıgionskund-
lıches in den verschıiedenen Fächern vorkommen muß e1itlic
wurden sowohl Religionskunde als auch Religionsunterricht als Fach
abgelehnt. Als Hauptargumente gelten: elıgıon läßt sıch nıcht als
»Kunde« (Informatıon unterrichten:; dıie christlichen Schüler sollen
nıcht wıeder als Miınderheit in der Klasse in einem Fach Relıgions-
unterricht ausgegrenzt werden. Diese werden vielmehr auf dıe gewach-

Formen der Gemeindearbeit mıt Kındern und Jugendlichen, auf
die Christenlehre verwliesen.
Auf einem »Gesprächsforum Bıldungsreform«, veranstaltet VON der
Kommıissıon des Kırchenbundes 6.4.1990 in Berlın, wurden auf
rund VON Problemen in den Schulen solche Fragen gestellt WIe: » Wıe
weit geht die Miıtverantwortung der Kırche be1 den nnNalten der Bıl-
ung Wıe sehen dıe Konsequenzen AausS, WENN ‚Relıgion<« für schulit1-
sche Erzıiehung und Bıldung wichtig wıird? Wiıe ist miıt der pannung
Von elıgıon als Dımensıion schulıischer Inhalte/Fächer und der 1dak-
tisch/schulorganisatorischen Notwendigkeıt fester struktureller Formen
(Kurs/Fach) umzugehen?« Diese Fragen wurden aufgenommen in ein
Kommiss1onspapIier, das gegenüber der Konferenz der Kırchenleitungen
(am 6./7.4.1990) Erwartungen formulierte: Dıie Gillie  Ichen ollten
Zusammenschlüsse christlicher Lehrer und Erzieher unterstützen, We1-
terbildungen für Lehrer anbıieten und die Mıtwırkung VON kırchlichen
Miıtarbeıitern in den Schulen als Übergangsphase erklären: erstmalıg
wird dıe Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes für e1in Pfliıchtschulfach
Ethık erte/Normen) 1m Mıiınısterium für Bıldung und Wıssenschaft

Beteilıgung der rchen Im espräc mıt den Kırchen
der se1 dıe rage nach einem Relıgionsunterricht als ordentliıches
Lehrfach den Schulen aufgeworfen worden; aber den derzeıt1i-
SCH Voraussetzungen gäbe »für dıe Eınführung des Religionsun-
terrichtes keinen Handlungsbedarf. Da dıie gesellschaftlıche Sıtuation
und ihre Entwicklung aber gegenwärtig en ist, kann eın geme1nsa-
INCS Nachdenken In den rchen zukünftig auch anderen
sıtuatiıonsgemäßen Erkenntnissen und Entscheidungen führen.«*!
7u ihrer Aprıilsıtzung votierte die KOommıissıon des Kırchenbundes »Die inführung eines
konfessionell bestimmten Relıgionsunterrichtes findet keine Unterstützung in der Kom-
M1ISS10N.« Christliche Überlieferung kann in der Schule in folgender Weise präsent se1in:
»a) Im Pflichtfach Ethik/Werte-Normen

In unterschiedlichen Fächern als Dımension (Kunst, Musıik, Deutsch
ahlkurse Sachkunde Religion
UrC. christliche rer 1m Gesamtfeld der Schule

Lindner, Der Evangelische Religionsunterricht. Grundlagen KonzeptionenErfahrungen, hrL. 43 (1990) 334-347, 1er 344: Pädagogik 45 (1990)21 Bericht ZU[r kırchliıchen Arbeıt für Kinder und Konfirmanden VOL der Konferenz der
Evangelischen Kırchenleitungen, hrL 43 (1990) 250) Vgl Protokoll Sekr. des Bundes
Ev. Kırchen, 102/90
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e) Möglicherweise als Wahlfach »Religion« 1111 Sinne unterrichtlicher Angebote der
IC der Schule (entsprechend der PraxIis Berlin-West)«.““

Vor dem Beıitrıtt der ostdeutschen er ZUr Bundesrepublık konnte
sıch dıe Kommıissıon des Kıirchenbundes noch eiınmal »Me!ı-
nungsbildung ZU Religionsunterricht öffentlıchen Schulen« (am
28 verständıgen. S1e rzielte Übereinstimmung darın, das
»Recht auf Religionsunterricht« der Schule einzufordern; sowohl

als auch 141 des Grundgesetzes e1 als rundlage
edenken Der gemeindepädagogische Auftrag der CC SCI davon

un DıIe Kommıssıon konnte sıch hier auf dıe Bechlüsse der
Bundessynode 624 1990 Le1pz1g beziehen denen dıe Miıt-
verantwortung der n für Bıldung und Erzıehung unterstrichen
wurde

»Eıne Möglıchkeıit diese Verantwortung praktizıeren S1e! dıe yn Relıgions-
unterrTiCc In den Änderverfassungen ISt das ecC auf Religionsunterricht gewähr-
eısten Die praktische Einrichtung VON sollte jeweıls situationsgerecht geprüft
werden <<

Der Diskussionsstand Ende 990 ersten Ergebnissen 1eß aber
och Entscheidungen en

Profilıerung des Faches Gesellschaftskunde ZU Fach Polıtı  nter-
richt ab Klasse

Pflichtfach (Fragen des Lebens, Werte, Normen) ab Klasse
Religionsunterricht als aC ab Klasse oder
Religi0onsunterricht als wahlobliıgatorisches Fach mıt

Der Gedanke »Öökumenıschen Religionsunterrichtes«, der »das
Gemeinsame der christlıchen Bekenntnisse ZUr rundlage hat und dıe
Verschiedenartigkeıit authentisch ZUT Sprache bringt« fand keine tragfä-
hıge Unterstützung
Auf der Sıtzung der Kommıiıssıon Jun1ı 991 der etzten erichts-

dieser Arbeıt ze1gtle sıch den Auffassungen Cc1N Prozeß der
Dıfferenzierung, der sıch AUS der jeweılıgen territorialen Sıtuation der
Landeskırche erga

Schreiben der KOmmıiıssıon den inıster für Bıldung und Wissensc| Vgl
Schwerin Christenlehre Religionsunterricht Relıgionskunde Dokumentatıiıon
esprächs Meınungsbildungs- und Entscheidungsprozesses, hrL. 43 (1990) 2362 3168
1er 36
23 Dokumentatıon U1l Relıgionsunterricht hrL. 43 (1990) 375 379 hıer 3176

Ebd ,
7 Vgl Rundgespräc um SC} der Kommıissıonsarbeit hrL (1991)
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Diıe Regelungen ZuU Religionsunterricht in den ostdeutschen Schul-
gesetzen und Synodenbeschlüsse
Mıiıt dem ufbau der Mınisterien und der Schulverwaltung in den
ostdeutschen Ländern wurden stie schulpolıitische Wiıllenserklärungen
ormulıe Ende 1990 entstanden die ersten Entwürfe VonNn Landesschul-
Z  9 die ZU[T Diskussion gestellt wurden. indeutig VO Relıgions-
unterricht als ordentlıchem Lehrfach (Ethikunterricht für dıe Schüler,
dıe N1IC. Relıgionsunterricht teilnehmen) sprechen der Entwurf
eines Vorläufigen Bıldungsgesetzes des es I’hüringen VO Februar
1991 S 14) und der Entwurf eines Schulgesetzes des Landes Sachsen-

VO 1.3.1991 S Der Entwurf eines Landesschulgesetzes des
Freistaates Sachsen VO 5A3 Relıgionskunde für die F
Klasse ordentliches Lehrfach (S 76) und Relıgionsunterricht mıt Eth1i
W  pflıchtfächer ab Kla  S  se (S [/) Ebenso stellt der Entwurf eines
Ersten Schulreformgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern VO
Januar 1991 Relıgionskunde (1n unbestimmter Form) neben das reiwil-
lıge Fach Relıgionsunterricht (ohne Alternatıve S 15) Der Entwurf
eines Vorschaltgesetzes des Landes Brandenburg VO 8.2.1991 setzt
alle Regelungen bıs einem endgültigen Landesschulgesetz dus $
26); die Schulen werden als »konfessionell nıicht gebunden« bezeichnet
S Sl} Für Berlın-Ost gılt ab August 1991 das Schulgesetz Berlın-
West VOIN 20.8.1980/84 und damıt Relıgionsunterricht als ahlfach
(das SOr Berliner odell nach 141 GG)
An den Dıskussionen beteiligen sıch auch dıe rchen Synoden fassen
stellungnehmende Beschlüsse Schließlich sıch Relıgionsunterricht
als Wahlpflichtfach alternatıv Ethı uUure
Dıe Synode der Evangelıschen Kırche Berlin-Brandenburg beschließt
im Januar 1991

»Es wiırd e? daß In den ern Berlın und Brandenburg das echt auf Religions-
unterrTIC. In den Schulen, der In Übereinstimmung mıiıt den rundsätzen der Religions-
gemeıinschaften erteilt wird, gewährleistet wird. Aufgrund der Jeweils besonderen edın-
SUNgCH in den bisherigen Stadtteilen Berlın-West und Berlın-Ost sowIle 1m Land Branden-
burg muß dıe Umsetzung dieses Rechtes Jeweils sıtuatiıonsgemäß erfolgen... Für den
Religionsunterricht in den Schulen 1mM bisherigen Ost-Berlin mußReligion in der Schule  189  3 Die Regelungen zum Religionsunterricht in den ostdeutschen Schul-  gesetzen und Synodenbeschlüsse  Mit dem Aufbau der Ministerien und der Schulverwaltung in den  ostdeutschen Ländern wurden erste schulpolitische Willenserklärungen  formuliert. Ende 1990 entstanden die ersten Entwürfe von Landesschul-  gesetzen, die zur Diskussion gestellt wurden. Eindeutig vom Religions-  unterricht als ordentlichem Lehrfach (Ethikunterricht für die Schüler,  die nicht am Religionsunterricht teilnehmen) sprechen der Entwurf  eines Vorläufigen Bildungsgesetzes des Landes Thüringen vom Februar  1991 ($ 14) und der Entwurf eines Schulgesetzes des Landes Sachsen-  Anhalt vom 1.3.1991 ($ 9). Der Entwurf eines Landesschulgesetzes des  Freistaates Sachsen vom 13.11.1990 nennt Religionskunde für die 7.-8.  Klasse ordentliches Lehrfach ($ 76) und Religionsunterricht mit Ethik  Wahlpflichtfächer ab 9. Klasse ($ 77). Ebenso stellt der Entwurf eines  Ersten Schulreformgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom  Januar 1991 Religionskunde (in unbestimmter Form) neben das freiwil-  lige Fach Religionsunterricht (ohne Alternative) ($ 15). Der Entwurf  eines Vorschaltgesetzes des Landes Brandenburg vom 18.2.1991 setzt  alle Regelungen bis zu einem endgültigen Landesschulgesetz aus ($  26); die Schulen werden als »konfessionell nicht gebunden« bezeichnet  (& 5.1). Für Berlin-Ost gilt ab August 1991 das Schulgesetz Berlin-  West vom 20.8.1980/84 und damit Religionsunterricht als Wahlfach  (das sog. Berliner Modell nach Art. 141 GG).  An den Diskussionen beteiligen sich auch die Kirchen. Synoden fassen  stellungnehmende Beschlüsse. Schließlich setzt sich Religionsunterricht  als Wahlpflichtfach alternativ zu Ethik durch.  Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg beschließt  im Januar 1991:  »Es wird erwartet, daß in den Ländern Berlin und Brandenburg das Recht auf Religions-  unterricht in den Schulen, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religions-  gemeinschaften erteilt wird, gewährleistet wird. Aufgrund der jeweils besonderen Bedin-  gungen in den bisherigen Stadtteilen Berlin-West und Berlin-Ost sowie im Land Branden-  burg muß die Umsetzung dieses Rechtes jeweils situationsgemäß erfolgen... Für den  Religionsunterricht in den Schulen im bisherigen Ost-Berlin muß ... ermöglicht werden,  unterschiedliche Zugänge zum Religionsunterricht zu suchen und zu erproben. Auch bei  anderer gesetzlicher Grundlage im Land Brandenburg muß dort ebenfalls dieser Grund-  satz Geltung erhalten.«?®  Hervorzuheben sind die offenen Formulierungen bei klarer Option für  den Religionsunterricht: Situationsgemäße Umsetzung, unterschiedliche  Zugänge suchen und erproben.  26_D. Reiher, Spannungsfeld Schule — Kirche vor und nach der Wende, ChrL 44 (1991)  243-247, hier: 247; Synodenbeschlüsse Berlin-Brandenburg, Mecklenburg, Kirchen-  provinz Sachsen, Thüringen, ChrL 44 (1991).ermöglıicht werden,
unterschiedliche Zugänge un Relıgionsunterricht suchen und erproben uch be1
anderer gesetzlicher rundlage IM Land Brandenburg nuß dort en dieser rund-
satz Geltung erhalten.«*®

Hervorzuheben sınd die offenen Formulierungen be1 klarer Option für
den Relıgionsunterricht: Sıtuationsgemäße Umsetzung, unterschıiedliche
Zugänge suchen und erproben.

Reiher, Spannungsfeld Schule IC VOL und nach der ende, hrL. (1991)243-247, hier 24 7: Synodenbeschlüsse Berlın-Brandenburg, Mecklenburg, Kirchen-
provinz Sachsen, ürıngen, hrL. (1991)
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Die S5Synode der Evangelıschen T der Kirchenprovinz Sachsen
votliert 1mM Maärz 991 hinsichtlich der Eiınführung e1nes Sschulıschen
Religionsunterrichts, »eine fexıble PraxIıis 1n der Übergangszeit« VOI-

zusehen, Schulexperimente ermöglichen und »kırchliche Unterwe!1l-
SUNg für alle« öffnen, ob s1e In kırc  ıchen oder schulıschen Räu-
INeCN durchgeführt wird: VOI September 992 ist eıne Eınführung nıicht
vorzusehen.
Die Synode der Evangelısch-Lutherischen T in I’hüringen betont
1m Maärz 1991 WI1e alle anderen 5Synoden
»Die kirchliche Arbeiıt nıt ndern und Konfirmanden bleıibt iıne ensIorm uUuNsSCICI
emende Die Verantwortung dafür ann nıcht ıne andere Institution iwa die
Schule gegeben werden.« Relıigionsunterricht soll »allen Schülern hne Unterschied
der Konfessionszugehörigkeit angeboten« werden. Allerdings wird betont: »In der
geistigen Sıtuation der Nach-DDR nıt eilner chrıistlıche Miınderheit nuß der Eindruck
ausgeschlossen bleiben, daß die Grundüberzeugungen dieser Minderheit der enrne1n!
ndersdenkender als Cuc Ideologie aufgezwungen werden sollen.« Schließlich wird
erklärt: »Religionsunterricht und Ethik«< stehen NIC. gleichwertig nebeneinander. ach
dem ıllen des Gesetzgebers 1st Religionsunterricht ordentliches Lehrfach Nur dieses
angeboten wird und zustandekommt, kann uch Ethik für Kınder und Jugendlich angebo-
ten werden, diıe NIC. Relıgionsunterricht teilnehmen wollen.«

Bemerkenswert ISt, daß als oft hörendes Argument ZUT ehnung
des Relıgionsunterrichts der Ideologieverdacht genannt wird; umsomehr
»Behutsamkeıt und Taktgefühl« sSe1 Vvonnoten
Wıe die Synode der Pommerschen Landeskırche hatte auch dıe Synode
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens sıch bereıits 1m
(Oktober 1990 für dıe Eınführung des Religionsunterrichts Ööffentli-
chen Schulen ausgesprochen; el sollte jedoch »der jeweılıge a_
risıerungsgrad der Re210N« berücksichtigt werden. Eın erheDblıches
Problem SC 1 allerdings dıe Gewinnung gee1gneter Lehrkräfte DIie
Teilnahme der Jugendweihe, dıe als e eiıne »relıg1öse and-
Jung« sel, mMusse für Christen ausgeschlossen sSeIN.
Die S5Synode der Evangelıschen Kırche des Görlitzer Kirchengebietes
erklärte Mıiıtte prı 1991, »1IN Kırche und gesellschaftlıcher Offent-
1CcNKe1 Miıßverständnissen und Fehlinformationen egeSNEN«!
»Nıcht die icherung kırchlichen Einflusses auf dıe Gesellsc NIC. ıne kirchliche
nregung ist 1mM C auf ıne Eınführung des Religionsunterrichts 1Im pIel, sondern das
1M Grundgesetz eröffnete ec der Bürger190  Dieter Reiher  Die Synode der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen  votiert im März 1991 hinsichtlich der Einführung eines schulischen  Religionsunterrichts, »eine flexible Praxis in der Übergangszeit« vor-  zusehen, Schulexperimente zu ermöglichen und »kirchliche Unterwei-  sung für alle« zu öffnen, ob sie in kirchlichen oder schulischen Räu-  men durchgeführt wird; vor September 1992 ist eine Einführung nicht  vorzusehen.  Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen betont  im März 1991 wie alle anderen Synoden:  »Die kirchliche Arbeit mit Kindern und Konfirmanden bleibt eine Lebensform unserer  Gemeinde. Die Verantwortung dafür kann nicht an eine andere Institution — etwa an die  Schule — abgegeben werden.« Religionsunterricht soll »allen Schülern ohne Unterschied  der Konfessionszugehörigkeit angeboten« werden. Allerdings wird betont: »In der  geistigen Situation der Nach-DDR mit einer christlichen Minderheit muß der Eindruck  ausgeschlossen bleiben, daß die Grundüberzeugungen dieser Minderheit der Mehrheit  Andersdenkender als neue Ideologie aufgezwungen werden sollen.« Schließlich wird  erklärt: »Religionsunterricht und >Ethik« stehen nicht gleichwertig nebeneinander., Nach  dem Willen des Gesetzgebers ist Religionsunterricht ordentliches Lehrfach. Nur wo dieses  angeboten wird und zustandekommt, kann auch Ethik für Kinder und Jugendlich angebo-  ten werden, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen wollen.«  Bemerkenswert ist, daß als oft zu hörendes Argument zur Ablehnung  des Religionsunterrichts der /deologieverdacht genannt wird; umsomehr  »Behutsamkeit und Taktgefühl« sei vonnöten.  Wie die Synode der Pommerschen Landeskirche hatte auch die Synode  der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens sich bereits im  Oktober 1990 für die Einführung des Religionsunterrichts an öffentli-  chen Schulen ausgesprochen; dabei sollte jedoch »der jeweilige Säkula-  risierungsgrad der Region« berücksichtigt werden. Ein erhebliches  Problem sei allerdings die Gewinnung geeigneter Lehrkräfte. Die  Teilnahme an der Jugendweihe, die als Weihe eine »religiöse Hand-  lung« sei, müsse für Christen ausgeschlossen sein.  Die Synode der Evangelischen Kirche des Görlitzer Kirchengebietes  erklärte Mitte April 1991, um »in Kirche und gesellschaftlicher Öffent-  lichkeit Mißverständnissen und Fehlinformationen zu begegnen«:  »Nicht die Sicherung kirchlichen Einflusses auf die Gesellschaft, nicht eine kirchliche  Anregung ist im Blick auf eine Einführung des Religionsunterrichts im Spiel, sondern das  im Grundgesetz eröffnete Recht der Bürger ... Die Hinweise, daß statt eines Religions-  unterrichtes das Fach Religionskunde anzubieten sei, kann die Synode sich nicht zu eigen  machen, da das ordentliche Lehrfach Religion entsprechend Grundgesetz Artikel 7(3)  nicht durch ein unverbindliches und allgemein über Religionen orientierendes Fach  Religionskunde ersetzt werden kann.«  Insgesamt sind die Synodenbeschlüsse der ostdeutschen evangelischen  Landeskirchen dadurch gekennzeichnet, daß sie den schulischen Reli-  gionsunterricht bejahen, aber die Probleme der Einführung nicht ver-Die Hınwelse, daß eines Religions-
unterrichtes das Fach Relıgionskunde anzubıeten sel, ann dıe Synode sıch nicht eigen
machen, da das Ordentlıiıche Lehrfac elıgıon entsprechend Grundgesetz Artıkel 1(3)
N1IC. UTC. eın unverbindliches und allgemeın über Relıgionen orientierendes Fach
Relıgionskunde TSEeIzt werden kann.«

nsgesamt sınd dıe Synodenbeschlüsse der ostdeutschen evangelıschen
Landeskirchen adurch gekennzeiıchnet, daß e den schulıschen el1-
gionsunterricht bejahen, aber dıe Trobleme der Eınführung nıcht VCI-
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kennen, Behutsamkeıt anmahnen und eher eın Z/ögern erkennen lassen;
die kırchliche Unterweısung wırd als unaufgebbar beschrieben, WENN
auch 1er eın andel] eintreten mMusse Wıe dıe Kırchenprovinz Sachsen

votiert auch die Evangelıche Landeskırche Anhalts 94 1991 für
eiıne kiırchliche Unterweısung für alle »Kinder‚ dıe SCIN Relıgi0ns-
unterricht teilnehmen würden, können dıie Christenlehre in den Gemeıin-
den besuchen« (Zıffer 4) Das soll gelten, solange die Voraussetzungen
für den sSschulıschen Relıgionsunterricht noch nıcht geschaffen werden
konnten.
Im Unterschied den anderen Synoden vertritt die Synode der vVan-
geliısch-Lutherischen Landeskırche Mecklenburgs 1mM März 1991 eine
varıante Auffassung Von elıgıon In der Schule

Wiıe bereits 1m Herbst 990) beschlossen, soll »das Fach ‚Religion« eingeführt werden,
daß möglıchst VON vielen allen) Chulern, Eltern und Tern zeptiert wiıird191  Religion in der Schule  kennen, Behutsamkeit anmahnen und eher ein Zögern erkennen lassen;  die kirchliche Unterweisung wird als unaufgebbar beschrieben, wenn  auch hier ein Wandel eintreten müsse. Wie die Kirchenprovinz Sachsen  so votiert auch die Evangeliche Landeskirche Anhalts am 19.4.1991 für  eine kirchliche Unterweisung für alle: »Kinder, die gern am Religions-  unterricht teilnehmen würden, können die Christenlehre in den Gemein-  den besuchen« (Ziffer 4). Das soll gelten, solange die Voraussetzungen  für den schulischen Religionsunterricht noch nicht geschaffen werden  konnten.  Im Unterschied zu den anderen Synoden vertritt die Synode der Evan-  gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs im März 1991 eine  variante Auffassung von Religion in der Schule:  Wie bereits im Herbst 1990 beschlossen, soll »das Fach »Religion« so eingeführt werden,  daß es möglichst von vielen (allen) Schülern, Eltern und Lehrern akzeptiert wird ... Das  Fach Religion ist nicht einseitig konfessionell ausgerichtet. Die Kirchen sind als wesentli-  che Sinnträger der wichtigste Partner bei der Einrichtung und Begleitung des Faches Reli-  gion, jedoch sind andere Sinnträger ebenso hinzuzuziehen, damit eine engagierte Ausein-  andersetzung zur Sinnfrage erfolgen kann.« Die Synode rechnet mit einer Übergangszeit  von mindestens drei bis vier Jahren. (Neben diesem Fach Religion für alle ist kein Fach  Ethik vorgesehen!)  Vor Beginn des Schuljahres 1991/92 haben alle ostdeutschen Länder  ihre Schulgesetze verabschiedet. Religionsunterricht als Wahlpflichtfach  alternativ zu Ethik hat sich durchgesetzt, so in der endgültigen Fassung  des Vorläufigen Bildungsgesetzes Thüringens vom 25.4.1991 ($ 18), im  Landesschulgesetz Sachsens vom 20.6.1991 (& 18-19) und im Ersten  Schulgesetz Sachsen-Anhalts vom 25.4.1991 ($ 19). Mecklenburg-Vor-  pommern bleibt bei seiner Formulierung des Entwurfes ($ 15 Reli-  gionskunde und Religionsunterricht), ebenso Brandenburg im Ersten  Schulreformgestz vom 25.4.1991 ($ 26 keine Regelung).  Nachdem die ostdeutschen Länder die gesetzlichen Regelungen für das  Schulwesen verabschiedet haben, sind nun die Grundlagen für den  Religionsunterricht (außer in Brandenburg) geklärt. Damit sind aber  weder der Weg der Einführung noch die situationsgemäßen Formen  oder die Möglichkeiten der Ausbildung entschieden. Die im Grundge-  setz festgelegte Rechtspartnerschaft von Staat und Kirchen wurde bis  zur Verabschiedung der schulgesetzlichen Regelungen kaum oder  unzureichend praktiziert. Bis zur endgültigen Schulgesetzgebung in den  nächsten Jahren wird es eine rechtzeitige Verständigung zwischen Staat  und Kirche geben müssen, sicher auch die nötigen Verträge.Das
Fach elıgıon ist NIC. einseltig konfessionell ausgerichtet. Die rchen sınd als wesentlı-
che Sınnträger der wichtigste Partner bel der Einriıchtung und Begleitung des es Reli-
g10N2, jedoch sınd andere Sinnträger ebenso hinzuzuziehen, damıt ıne engagıerte Auseıin-
andersetzung ZU1 Sinnfrage erfolgen kann.« {Iie Synode echnet nıt einer Übergangszeit
VON miıindestens re1l bis 1e7 Jahren (Neben diesem ach Religion für alle ist keın Fach
thık vorgesehen

Vor Begınn des Schuljahres 99 1/972 en alle ostdeutschen Länder
ihre Schulgesetze verabschiıedet. Relıgionsunterricht als Wahlpflichtfach
alternatıv hat sıch durchgesetzt, In der endgültigen Fassung
des Vorläufigen Bıldungsgesetzes Thüringens VO 254 1991 (S 18), 1im
Landesschulgesetz Sachsens VO 20.6.1991 (S 18-19 und 1im Ersten
Schulgesetz Sachsen-Anhalts VO DA 991 (S 19) Mecklenburg-Vor-
POMMEIN bleıibt De1l seiner Formulıerung des Entwurfes (S elı-
1onskunde und Relıgionsunterricht), ebenso Brandenburg 1mM Ersten
Schulreformgestz VO 54 19091 (S keine Regelung).
Nachdem dıe ostdeutschen Länder dıe gesetzlichen Regelungen für das
Schulwesen verabschiedet aben, sınd NUunNn dıe Grundlagen für den
Religionsunterricht (außer In Brandenburg) C Damıt sınd aber
weder der Weg der Eınführung noch dıe sıtuatıonsgemäßen Formen
oder dıe Möglıchkeiten der Ausbıildung entschieden. Die 1mM Grundge-
seitz festgelegte Rechtspartnerschaft VON Staat und rchen wurde bis
ZUT Verabschiedung der schulgesetzlıchen Regelungen aum oder
unzureichend praktızıert. Bıs ZUT endgültigen Schulgesetzgebung in den
nächsten ahren wırd er eıne rechtzeıtige Verständiıgung zwıschen Staat
und MC geben müssen, sıcher auch dıe nötıgen Verträge.
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Religionsunterricht der Dıskussion

UÜbereinstimmung bestand beı en dıe der Erneuerung der Schule
ach der en engagıert daß dıe rchen beteiligen
und der allgemeınen Bıldung das relıg1öse thische Defizıt
überwunden werden muß DiIe Standpunkte unterschieden sıch der
rage, welcher Weiıise dies geschehen sollte Die 40jährıige Kon-
flıktgeschichte der IC mıt der Schule hat iıhre ırkungen hınter-
lassen entsprechend 1St dıe Skepsı1s gegenüber wirklıchen NNeren

Veränderung be1l vielen kırchlichen Miıtarbeıitern nıcht beseitigen. So
erg1bt sıch CIn Spannungsfeld IC Schule, das espräc
den Religionsunterricht den Hıntergrund abgıbt.
Die“ we1ß sıch ZUT Miıtverantwortung der Schule verpflichtet
Auf der anderen Seıite muß erst ezug auf dıe ehrer dıie den
ı1stlıchen Schülern und christlıchen ollegen das en er
schwer gemacht en Vertrauen wachsen Die Beteiligung der Kır-
chen und dıe Präsenz VON kırchlichen Miıtarbeıitern Unterricht be1
relıg1ösen Ihemen sınd weıtgehend akzeptiert Auf der anderen Seıite
bestehen Angste daß der Einfluß der rchen ogroß wırd
Als robleme hinsıchtliıch Faches Religionsunterricht werden
der ege olgende genannt

dıe inderheiıtensiıtuation der christlichen Schüler und amı dıe efahr der argınalı-
SICTUNg des konfessionellen Religionsunterrichts“”

die gesellschaftlıche Akzeptanz des Faches angesicht der Unkenntnis dessen
Relıgionsunterricht für die Schüler einbringen kann

der Verdacht erneuten ideologischen Prägung der Schule, der Z W: unbegründe!
aber nach den E  rungen der Jahre DDR verständlıch 1St

das Verhältnis VON Christenlehre und Religionsunterricht als praktisches Problem
(doppelte Teilnahme der er zweiıfache Tätigkeıit der kıiırchlichen Miıtarbeıiıter
Gemeinde und €  ule

das Personalproblem kiırchliche Miıtarbeiter können NUur Übergangszeıt dıe
Aufgaben Relıgionsunterrichts wahrnehmen WENN N1IC dıe Gemeimindearbeit mıit
Kındern zugrunde gehen soll andererseıts gıbt NUr WENILC kıirchlich engagıerte Lehrer
dıe für Religionsunterricht naC| Qualifizierung) wären

Zur Lösung dieser Fragen entstanden verschiedene Vorschläge dıe
der Darstellung der VOILISCH Abschniıtte eutiic geworden sınd

Relıgionskunde (1n den en Entwürfen der Schulreformgesetze enthalten);
allgemeıner (nıchtkonfessioneller Relıgionsunterricht als Pflichtfach für alle Meck-

lenburg Vorpommern)
ıntegratives Pflichtfach Lebensgestaltung/Ethik/Religion (Brandenburg);

Zum Schuljahr 991/972 wurden dıe ern Berlin-Ost befragt ob SIC hre nder
Z.U) Religionsunterricht anmelden wollen n aben diese rage ejah! Orers! 1St

jedoch unmöglıch len Schulen und len Jahrgängen diesem Begehren nachzu-
kommen
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konfessioneller Religionsunterricht als ordentliches hrfach ohne gleichwertiges Al-
ternatıvfach (Thüringen);

konfessioneller Religionsunterricht als OC neben anderen weltanschaulichen
Wahlfächern (Berlin);

konfessioneller Religionsunterricht und Ethik als W ahlpflichtfächer achsen und
Sachsen-Anhalt);

Lebenskunde als Wahlfach (Freidenker Berlın)

Religionskunde
Relıgionskunde und nichtkonfessioneller (allgemeıner) Relıgionsunter-
TIC gehen davon aus, daß mıt dem Scheıitern der sozlalıstischen Ge-
sellschaft der DDR keineswegs »das Ende des Säkularısmus« angesagt
ist; »mıt einer gemeın gegenläufigen Tendenz ZU[r SäkularısıerungReligion in der Schule  I9  — konfessioneller Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach ohne gleichwertiges Al-  ternativfach (Thüringen);  — konfessioneller Religionsunterricht als Wahlfach neben anderen weltanschaulichen  Wahlfächern (Berlin);  — konfessioneller Religionsunterricht und Ethik als Wahlpflichtfächer (Sachsen und  Sachsen-Anhalt);  — Lebenskunde als Wahlfach (Freidenker Berlin).  4.1 Religionskunde  Religionskunde und nichtkonfessioneller (allgemeiner) Religionsunter-  richt gehen davon aus, daß mit dem Scheitern der sozialistischen Ge-  sellschaft der DDR keineswegs »das Ende des Säkularismus« angesagt  ist; »mit einer allgemein gegenläufigen Tendenz zur Säkularisierung  dürfte ... kaum zu rechnen sein ... Im Schutz der sich herausbildenden  pluralistischen Gesellschaft wird neben den Kirchen eine Vielfalt  konkurrierender Weltanschauungen und Religionen, von Sekten und  Aberglauben um Anhänger werben.«“* In einer pluralistischen Gesell-  schaft ist das »Bildungsgut Religion« gefragt. »Absicht der Kirchen  sollte es sein, einen Beitrag zu leisten für das kulturelle, geistige und  seelische Wohl der Kinder und Jugendlichen im Rahmen der schuli-  schen Bildung. Dabei sollte die Einsicht zugrunde gelegt werden, daß  die Bundesrepublik eine auf den geschichtlichen Wurzeln der jüdi-  schen, christlichen, griechischen und römischen Traditionen aufbauende  Gesellschaft ist.« Dabei ist auch die zunehmende multikulturelle und  multireligiöse Beeinflussung zu beachten.”” Religionskunde intendiert  also kulturvermittelndes Handeln, das deutlich von christlich-konfessio-  neller Sozialisation abgehoben ist.  Mit der Forderung nach Informationen über Religion, Weltreligionen  und Kirchen am Ort wird zunächst zwangsläufig an »Kunde« gedacht,  die allen Schülern zumutbar ist. Kirchliche Mitarbeiter unterstützen  mitunter ein solches Fach, weil es die Christenlehre in keiner Weise  tangiert und beide Einrichtungen nebeneinander denkbar sind. Eine grö-  ßere Zahl von Lehrern wäre für das Fach Religionskunde motivierbar;  denn sie müßten zwar religionswissenschaftlich/theologisch qualifiziert,  aber nicht kirchlich autorisiert werden.  Aus pädagogischen Gründen muß aber ein Fach Religionskunde ab-  gelehnt werden, weil das »Bildungsgut Religion« von seinem Selbst-  verständnis her immer auch Orientierung reproduziert, für die Schüler  Sinnangebot sein will, das von einer entsprechenden religiösen Ge-  28 M. Ziegler (Hg.), Bleibender Auftrag unter neuen Herausforderungen. Überlegungen  zum Weg unserer Kirche in das vereinigte Deutschland, Sekretariat des Bundes Ev.  Kirchen, USB-Nr. 214/90 (Registrier-Nr./unveröffentlicht), 2f.  29 Gutachten der Theol. Fakultät der Universität Rostock zur Einrichtung des Religions-  unterrichtes in den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 3.5.1991.  Anlage: Weiterführende Erwägungen, Ziffer 2.aum rechnen se1inReligion in der Schule  I9  — konfessioneller Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach ohne gleichwertiges Al-  ternativfach (Thüringen);  — konfessioneller Religionsunterricht als Wahlfach neben anderen weltanschaulichen  Wahlfächern (Berlin);  — konfessioneller Religionsunterricht und Ethik als Wahlpflichtfächer (Sachsen und  Sachsen-Anhalt);  — Lebenskunde als Wahlfach (Freidenker Berlin).  4.1 Religionskunde  Religionskunde und nichtkonfessioneller (allgemeiner) Religionsunter-  richt gehen davon aus, daß mit dem Scheitern der sozialistischen Ge-  sellschaft der DDR keineswegs »das Ende des Säkularismus« angesagt  ist; »mit einer allgemein gegenläufigen Tendenz zur Säkularisierung  dürfte ... kaum zu rechnen sein ... Im Schutz der sich herausbildenden  pluralistischen Gesellschaft wird neben den Kirchen eine Vielfalt  konkurrierender Weltanschauungen und Religionen, von Sekten und  Aberglauben um Anhänger werben.«“* In einer pluralistischen Gesell-  schaft ist das »Bildungsgut Religion« gefragt. »Absicht der Kirchen  sollte es sein, einen Beitrag zu leisten für das kulturelle, geistige und  seelische Wohl der Kinder und Jugendlichen im Rahmen der schuli-  schen Bildung. Dabei sollte die Einsicht zugrunde gelegt werden, daß  die Bundesrepublik eine auf den geschichtlichen Wurzeln der jüdi-  schen, christlichen, griechischen und römischen Traditionen aufbauende  Gesellschaft ist.« Dabei ist auch die zunehmende multikulturelle und  multireligiöse Beeinflussung zu beachten.”” Religionskunde intendiert  also kulturvermittelndes Handeln, das deutlich von christlich-konfessio-  neller Sozialisation abgehoben ist.  Mit der Forderung nach Informationen über Religion, Weltreligionen  und Kirchen am Ort wird zunächst zwangsläufig an »Kunde« gedacht,  die allen Schülern zumutbar ist. Kirchliche Mitarbeiter unterstützen  mitunter ein solches Fach, weil es die Christenlehre in keiner Weise  tangiert und beide Einrichtungen nebeneinander denkbar sind. Eine grö-  ßere Zahl von Lehrern wäre für das Fach Religionskunde motivierbar;  denn sie müßten zwar religionswissenschaftlich/theologisch qualifiziert,  aber nicht kirchlich autorisiert werden.  Aus pädagogischen Gründen muß aber ein Fach Religionskunde ab-  gelehnt werden, weil das »Bildungsgut Religion« von seinem Selbst-  verständnis her immer auch Orientierung reproduziert, für die Schüler  Sinnangebot sein will, das von einer entsprechenden religiösen Ge-  28 M. Ziegler (Hg.), Bleibender Auftrag unter neuen Herausforderungen. Überlegungen  zum Weg unserer Kirche in das vereinigte Deutschland, Sekretariat des Bundes Ev.  Kirchen, USB-Nr. 214/90 (Registrier-Nr./unveröffentlicht), 2f.  29 Gutachten der Theol. Fakultät der Universität Rostock zur Einrichtung des Religions-  unterrichtes in den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 3.5.1991.  Anlage: Weiterführende Erwägungen, Ziffer 2.Im Schutz der sıch herausbıldenden
pluralıstıschen Gesellschaft wırd neben den Kırchen eine Vielfalt
konkurrierender Weltanschauungen und Relıgionen, VOoNn Sekten und
Aberglauben nhänger werben.«“® In eiıner pluralıstiıschen Gesell-
schaft ist das »Bildungsgut Religion« gefragt »Absıcht der rchen
sollte 6S se1IN, einen Beıtrag eisten für das kulturelle, geistige und
seelısche Wohl der er und Jugendlichen 1ImM ahmen der schuli1-
schen Bıldung. e1 sollte die 1NSIC zugrunde gelegt werden,
die Bundesrepublık eıne auf den geschichtlichen Wurzeln der Jüd1-
schen, chrıistlıchen, griechischen und römiıschen TIradıtionen aufbauende
Gesellschaft 1St.« el ist auch dıe zunehmende multikulturelle und
multirel1g1öse Beeıinflussung beachten. ” Relıgionskunde intendiert
also kulturvermittelndes Handeln, das eutlc VON christliıch-konfess1i0-
neller Sozı1alısation abgehoben ist
Miıt der orderung nach Informatıonen über elıg10n, Weltreligionen
und rtchen wırd zunächst zwangsläufıg »Kunde« gedacht,
die en CcChulern zumutbar ist Kırchliche Miıtarbeiter unterstuüutzen
mitunter eın olches Fach, weiıl 6S dıe Christenlehre in keiner Weıise
tangıert und e1 Einrichtungen nebeneıl1nander denkbar SInd. ıne grö-
ere Zahl VON Lehrern ware für das Fach Relıgi1onskunde motivierbar:
denn sı1e müßten ZW al relıg1onswiıssenschaftlıch/theologisc qualıfiziert,
aber nıcht kırchlich autorisiert werden.
Aus pädagogischen Gründen muß aber eın Fach Relıgionskunde ab-
gelehnt werden, we1ıl das »Bıldungsgut elı gion« VoNn seinem Selbst-
verständnıs her immer auch Örijentierung reproduzıtert, für die Schüler
Sinnangebot se1in will, das VON einer entsprechenden relıg1ıösen Ge-

28 Ziegler Hg.) Bleibender Auftrag uniter Herausforderungen. Überlegungen
Z.Uu] Weg unseTIeET Kırche in das vereinigte eutschlan Sekretarıal des Bundes Ev
Kırchen, 214/90 (Registrier-Nr./unveröffentlicht), 21i

Gutachten der Theol. Fakultät der Unıversität Rostock ZUT Einrichtung des Religions-
unterrichtes in den Schulen des Landes Mecklenburg- V orpommern OIn 315 1991
Anlage Weıiıterführende rwägungen, Ziffer
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meıinschaft wırd. Eın Fach, das sıch mıt elıgıon efaßt, ann
nıcht qusschlıeldlic auf Wissensvermittlung hın profiliıert se1n.

Nichtkonfessioneller Religionsunterricht
Der nichtkonfessionelle Religionsunterricht soll Pflichtfach für alle
Schüler (ohne Ersatzfac se1n. Denn thısche und relıg1öse TIThemen
sollen 1im Dıalog mıt den verschiedenartıgen Überzeugungen mite1in-
ander verbunden se1In. Eın olcher »allgemeı1ner« Religionsunterricht”
würde ZW arl in der gegenwärtigen Sıtuation »konfessionell gestützt«”'
se1in Uurc entsprechend ausgebildete Lehrer und Urc ausgewlesene
Lehrplaninhalte, sollte aber auf eıne hohe Akzeptanz be1l ern und
Schülern stoßen. Nıcht einseltig konfessionell« bezeichnete dıe Meck-
lenburger Synode ihre Vorstellung VON Religionsunterricht, »Koopera-
[1V« und »Ooffen« gegenüber anderen Sınnträgern. DIie Übereinstimmung
mıt M3) se1 durchaus gegeben:
»Eın ntierrT1iCc ber »Lebensfragen« ist Religionsunterricht 1mM Sınne Von WENN

dieser nterrTIC VOoNn den Fragestellungen ausgeht, dıe dıe betreffende Religionsgemein-
schafi als Lebensfragen formuhiert und WEeNN der Unterricht VonNn den ntworten der
Religionsgemeinschaft diesen Lebensfragen ausgeht; das schlıe N1IC. aus, daß uch
Fragestellungen und Antworten anderer Religionsgemeinschaften der anderer Menschen-
SIupPpCH überhaupt In den Unterricht mnıt einbezogen werden. nter dieser Voraussetzung
ist dıe Teilnahme VonNn bekenntnisfremmden oder bekenntnisungebundenen Schülern
dıiıesem Unterricht problemlos, WENN dıe betreffende Religionsgemeinschaft dieses für
ässıg hält.« Eıne Entlastung könnte edeuten, WENN dıe Bezeichnung des Faches
rweiıtert würde Religion-Lebensfragen, zumal die Kırchen NUTL in der Lage wären,
begrenzt und punktuell unterstützend Äätıg sein.“ Im Unterschied der Auffassung
VON Otto® geht U1l einen »konfessionell niıcht einseitigen«, »konfessionell gestütz-
({eN«, NIC. u11l einen »entkonfessionalısıerten« Religionsunterricht.

Gegenüber einem nichtkonfessionellen Religionsunterricht ist in Gel-
(ung bringen, daß dıe chüler iınnerhalb der verschıiedenen Siınn-
angebote der ÖOrjentierung bedürfen Gegenüber einem »konfess1i0na-
lıstıschen« ist dıe Konzeption eInes konfessionsgebundenen Unterrichts

der den Vorzug hat, seinen Bezugspunkt klar auszuwelsen,
ohne einselt1g und CN se1ın mussen

Vgl Öltto, Religion in den Schulen der ber wie?, Dıialoge 1/1990, 53-56,
ese 5 oder: hPr 1/1991

Gutachten Rostock, Anlage, Ziffer
Bericht der Arbeitsgruppe Christenlehre/Religionsunterricht VOT der Synode der Ev.-

uth Landeskiırche Mecklenburgs O 13.-:17,3.1991; (DS 102) Ziffer (Rechtsgut-
achten) und S Ar
37 tto (S.0 Anımm. 30), These Vgl uch Lott, Religionsunterricht hne irche?,

6/1991, tto und Lott seizen 1ıne irgendwıe vorhandene prıvate Religiosıität
VOTQaUS; ıne nachsozialıistische Schülerschaft Ist ohne jede relıg1ösen Ambitionen ahr-
zunehmen. Zılleßen vertritt einen »konfessionsgebundenen« Relıgionsunterricht, vgl

6/1991,
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4.3 Konfessioneller Religionsunterricht als Pflichtfach
Der Streitpunkt ist das Verständnıis VON Konfessionalıtät. Ausgeschlos-
SCIH AdUu$ der Argumentatıiıon ollten se1n der Konfessionalısmus und das
Konfessorische als Zie]l ei1nes Gesinnungsunterrichts. Dem Orilentie-
rungsbedarf der Schüler korrespondieren authentische ehrer und
entsprechende nhalte Konfessionalität edeute weder evangelische/
katholische rchlichkeit noch Glaubensunterweisung 1mM Sinne der
Christenlehre in der Schule Zumindest zwıschen den Konfessionen
sollte kooperatıv, grenzüberschreıtend und 1im Dıalog mıt den
sentlıchen Überzeugungen uUunNnseTEI eıt se1n. Der Begrıff Konfessionalıt-
tat ist »einfach dıe Beschreibung einer Inhaltstradıtion, der WITr unNns
bekennen. Es o1ibt keine niıchtkonfessionelle TC Von er ist das
Konfessionelle Ausdruck Von Ehrlichkeit.« Eın VoNn Praktikern beıder
Konfessionen angestrebter öÖökumeniıscher Religionsunterricht ist leiıder
nıcht möglıch. » [ Das Ökumenische bedeutet Ja nıcht, auf das Konfess10o0-
ne verzichten, sondern B entgrenzen und gleichsam die Wahr-
heitsmomente 1m anderen mıt wahrzunehmen «“
Konfessioneller Religionsunterricht ohne gleichwertiges Alternativfach
geht VON dem Regelfall der Tellnahme der Mehrzahl der Schüler aus
Für den est g1bt D eın Eirsatzfach aber 1NUT dort, Religi0ns-
unterricht angeboten WwIrd: ach Auffassung der ürınger TC gebe

eıne eiınfache Alternatıve »Ethik« nıcht

»Das ordentilıche ehrtiac se1 ach dem ıllen des Gesetzgebers der Religionsunterricht.
Nur Kınder und Jugendliche, die nıt ıhrem GewIissen NIC. vereinbaren könnten und
UrcC. dıe Entscheidung ihrer Eltern keıine Erlaubnis hätten, d1l Unterricht » Lebens- und
Glaubensfragen« teilzunehmen, werden einem weltanschaulich neutralen Fach Ethik
zusammengeführt.« Miıt dem Pflichtfach besteht ür jeden dıe ance, »Denken und Han-
deln dus chrıistlıcher 1C vermitteln, daß Heranwachsende iıne Lebensmöglıch-
keıt für enschen dieser e1t erkennen. Nur würden sSIe In dıe Lage versetzt, sıch
dafür oder dagegen entscheıden können.«

Hıer besteht allerdings die efahr eiıner konfessionalıstischen Veren-
SuNng Und inwıefern wırd die ealıta des Säkularısmus gewürdıigt”?

Konfessioneller Religionsunterricht als Wahlfach
Zum aC. Religionsunterricht, 1Ur 1m Land Berlın als olches
angeboten, mMUussen ern ıhre er anmelden. Es g1bt eın VCI-

pflichtendes Alternatıvangebot für Nıchtteilnehmer Reliıgionsunterricht
ist in Berlın eıne Veranstaltung der C in eigener ache, rteilt VOoN

(Schul-)Katecheten Die n ist damıt »unmıttelbarer Erzıehungs-
partner der Schule« Hınsıchtlich Se1INES Auftrages, den CcCNulern »Be-

Relıgionsunterricht ıne Herausforderung für dıe Christenlehre Eın espräc der
KOommıssıon für kırchliche Arbeiıt nıt Kındern und Konfirmanden, vgl 1eT7 die ussagen
Von Degen, hrL (1991)
35 Meldung des EPD 5.3.1991
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ratung, Begleitung und Gemeininschaft des christlıchen laubens« aNZzUu-

biıeten, ist $ auf »dıe Zusammenarbeıt mıiıt den Geme1inden und erken
der E 6  angewiesen«.”
Das Berliner odell vertritt die religionspädagogische Konzeption
»Kırche in der Schule« ber Religionsunterricht muß heute VOoN der
Schule her, schulpädagogisch egründe und strukturell schulısch
integriert werden, Tellnahme und Leistungen mMussen in eine schulıisch
geforderte Gesamtqualıifikation eingebracht werden können!”

45 Konfessioneller Religionsunterricht und als Wahlpflicht-
fächer
Die Wahlpflichtfächer elıgıon und entsprechen einem der g_
sellschaftlıchen Sıtuation aANSCMESSCHCN pluralen Angebot der Schule
Dieser wahlobligatorische Lernbere1ic könnte alternatıve und koopera-
t1ve Formen (Projekte, Kurse, KExkursionen u.a.) enthalten. uch auf
diese Weise würde eutlc werden, Religionsunterricht und
gleichwertige Fächer sınd, dıe auf den Dıialog angewlesen Sind,
ihren pädagogischen Auftrag rfüllen können. Der Dıalog ware
zwıschen den Lehrern/Schülern des evangelıschen, katholıschen, Jüdı1-
schen, islamıschen Relıgionsunterrichts, des freidenkerischen Lebens-
kundeunterrichts SOWIE des Ethik-/Philosophie-Unterrichts führen
Religionsunterricht und als gleichwertige und alternatıve iıcht-
fächer gewährleısten, daß sıch alle Schüler bIs ZU SC der
Klasse in eigenständıgen Unterrichtsfächern mıt Fragen AUS dem Be-
reich Relıgionen, und Phılosophiıe befassen mussen Für die
inha  ar Gestaltung des Religionsunterrichts sınd dıe Relıgionsge-
meılinschaften verantwortlich, der Erarbeıitung VON Lehrplänen für das
Fach Ethık ollten Vertreter der rchen beteiligt se1InN.

» Der hohe Stellenwer VON inn- und Wertfragen In den Schulzielen der Länder legit1-
miert eın eigenständiıges Fach196  Dieter Reiher  ratung, Begleitung und Gemeinschaft des christlichen Glaubens« anzu-  bieten, ist er auf »die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Werken  der Kirche angewiesen«.“®  Das Berliner Modell vertritt die religionspädagogische Konzeption  »Kirche in der Schule«. Aber Religionsunterricht muß heute von der  Schule her, d.h. schulpädagogisch begründet und strukturell schulisch  integriert werden, Teilnahme und Leistungen müssen in eine schulisch  geforderte Gesamtqualifikation eingebracht werden können!””  4.5 Konfessioneller Religionsunterricht und Ethik als Wahlpflicht-  fächer  Die Wahlpflichtfächer Religion und Ethik entsprechen einem der ge-  sellschaftlichen Situation angemessenen pluralen Angebot der Schule.  Dieser wahlobligatorische Lernbereich könnte alternative und koopera-  tive Formen (Projekte, Kurse, Exkursionen u.a.) enthalten. Auch auf  diese Weise würde deutlich werden, daß Religionsunterricht und Ethik  gleichwertige Fächer sind, die auf den Dialog angewiesen sind, um  ihren pädagogischen Auftrag erfüllen zu können. Der Dialog wäre  zwischen den Lehrern/Schülern des evangelischen, katholischen, jüdi-  schen, islamischen Religionsunterrichts, des freidenkerischen Lebens-  kundeunterrichts sowie des Ethik-/Philosophie-Unterrichts zu führen.  Religionsunterricht und Ethik als gleichwertige und alternative Pflicht-  fächer gewährleisten, daß sich alle Schüler bis zum Abschluß der 10.  Klasse in eigenständigen Unterrichtsfächern mit Fragen aus dem Be-  reich Religionen, Ethik und Philosophie befassen müssen. Für die  inhaltliche Gestaltung des Religionsunterrichts sind die Religionsge-  meinschaften verantwortlich, an der Erarbeitung von Lehrplänen für das  Fach Ethik sollten Vertreter der Kirchen beteiligt sein.  »Der hohe Stellenwert von Sinn- und Wertfragen in den Schulzielen der Länder legiti-  miert ein eigenständiges Fach ..., er verpflichtet die Regierungen, dafür Sorge zu tragen,  daß alle Schüler, auch die, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sich mit diesen  Fragen systematisch auseinandersetzen sowie die geforderten Einsichten und Dispositio-  nen in geordneter Weise erwerben.« Hierbei konkretisiert sich die Neutralität des Staates  demokratischer Normen«.*®  »als gleichwertige Förderung konkurrierender Überzeugunggn im Rahmen grundlegender  In den ostdeutschen Ländern hatte die »Arbeitsgemeinschaft Bildung  und Lebensgestaltung e.V.« Berlin (entstanden aus der » Volksinitiative  Bildung«) sich die Einführung eines Faches »Lebensgestaltung« zum  Ziel gesetzt:  36 Grundsätze für den Evangelischen Religionsunterricht in Berlin-West vom 24.2.1987,  Ziffer 1£;  37 G. Zeitz, Religionsunterricht und Ethik als gleichwertige und alternative Pflicht-  fächer, Schulverwaltung Ost 4/1991, 72f und 5/1991, 104f.  38 H. Schmidt, Didaktik des Ethikunterrichts I, Stuttgart 1983, 13ff.Cr verpflichtet dıe Regierungen, dafür orge tragen,
daß alle Schüler, uch dıe, dıe Nn1IC Relıgionsunterricht eilnehmen, siıch mıt diesen
Fragen systematısch auseiınandersetzen SOWIEe dıe geforderten Einsichten und Dispositi0-
NeN In geordneter Weise erwerben.« Hierbei konkretisiert sıch dıe Neutralıtät des

demokratischer ormen«.®
»als gleichwertige Förderung konkurrnerender Überzeugungen 1m Rahmen grundlegender

In den ostdeutschen Ländern hatte dıe »Arbeitsgemeinschaft Bıldung
und Lebensgestaltung e V « Berlın (entstanden aus der » Volksinitiative
Bıldung«) sıch dıe Eınführung eINes Faches »Lebensgestaltung« ZU
Ziel SESEIZE:

16 Grundsätze für den kvangelıschen Religionsunterricht in Berlın-West 24.2.1987,
Zıffer 8
A'] Zeıtz, Religionsunterricht und als gleichwertige und alternatıve Pflıcht-
fächer, Schulverwaltung Ost 4/1991, Tr und 5/1991, 04f.
38 Schmuidt, Dıdaktık des Ethikunterrichts 1, Stuttgart 1983, 3{ff.
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»Im Bereich der Schule fördert die Arbeitsgemeinschaft das öffentlıche nteresse
hinsıchtlich der Realisierung eINes 9 der Lebenswirklichkeit orlentierten, ganz-
heitlichen Bildungsverständnisses in der SchulpraxIs. S1e fördert dıe lebenskundlıch-
ische und relıgionskundliche Bildung als Prinziıp und die Entwicklung entsprechender
nterrichtsfächer 1ImM Pflicht- und Wahlbereich «”

Bereıits 1m (O)ktober 99() hatte eıne Kommuissıon »Ethische Bildung«
mıiıt Vertretern der Oostdeutschen Länder 1mM Mınısterium für Bıldung
und Wiıssenschaft eine kmpfehlung ausgesprochen, eın Unterrichtsfach
»Lebensgestaltung/Ethik« einzuführen. DIie Notwendigkeit dieses Fa-
ches wırd in den Herausforderungen der S1NnNn- und T1SE in der
ehemalıgen DDR und der spezıfischen el1izıte der Bıldungspolitik und
-praXx1s in den Schulen gesehen. Angesıichts der großen Verunsicherung
Urc dıe Veränderungen in einem geeinten Deutschlan kommen der
praktıschen Lebenshiulfe, den Lebensfragen der Schüler und dem Orien-
tierungswıssen große Bedeutung Zu  40 DIie »Arbeıtsgemeınnschaft Bıl-
dung und Lebensgestaltung« hat sıch schließlich be1 dem Brandenbur-
SCI odell eines Komplex-Pflichtfaches »Lebensgestaltung/Ethik/Relı-
910N« engaglert. Damıt hat s1e das Konzept e1Ines gleichwertigen Wahl-
pflichtbereiches mıt authentischen Fächern verlassen. Wahlmöglıchke1i-
ten mıt Alternatıven sınd 1er nıcht möglıch.

Lebensgestaltung/kthik/Relıg1i0n als Pflıchtfach
In einem dreijährıgen Schulversuc soll 1mM Land Brandenburg erprobt
werden, WIEe das omplexe Pflıchtfach unterrichtet werden Kann, das in
einem Lernbereich Lebenskundlıches, Ethisches und Religionskundlı-
ches miıteinander verbinden ıll Der og mıt authentischen Ver-
tretern VON Relıg10ns- und Weltanschauungsgemeinschaften soll dazu
führen, daß Verstehen und Toleranz geschieht. Dıie Formen sınd nıcht
festgelegt. »Neben dem Fachlehrereinsatz ist entsprechend den beson-
deren Bedingungen des Faches eiıne Beteijlıgung Von Lehrern er-
schiedlicher Fächer und anderer pädagogisc gee1igneter Personen ach
entsprechender Qualifizierung möglich.«“
Der 1NSpruc der Berlın-Brandenburger C hält diesem odell-
versuch, der den konfessionellen Relıgıionsunterricht soll, fol-
gende Argumenten Wo »Relıgion« ın eın Pflichtfach, WENN
auch 1UT als eılfach, einbezogen wird, muß nach dem Grundgesetz
der Elternwille der wah möglich sSeIN. DIie Lehrer, zumındest für

30 Satzung der »Arbeitsgemeinschaft Bildung und Lebensgestaltung V(( OIn
8.12.1990, (3)

Vgl Bıldungswesen tuell BA) 24/1990) »Lebensgestaltung«, mM und 25/1990 » Das
eue nterrichtsfac Lebensgestaltung/Ethik«, 6ff. uch Müller, Überlegungen
uvellen Gefährdungen In der Lebenswelt Heranwachsender, Zentralinstitut für Jugend-
forschung, Le1ipzig 990)
41 Doye, »Lebensgestaltung/Ethik/Religion« eın Unterrichtsfach für alle !, hrL
(1991) 308-314: Anlage: Arbeitsstandpunkte der Abt. 1{1 des Ministeriums für Bıldung,
Jugend und Sport des es Brandenburg OIl 5.2:F99I® ebd., 312
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den Teıilbereic elıigı0n, dürften nıcht ohne Zustimmung der elı-
gionsgemeinschaften unterrichten. Sıe schlägt dessen VOT, »Ethıik
(Lebensgestaltung) und Religionsunterricht als gleichwertige und alter-
natıve Pflichtfächer« einzuführen DbZw als Modellversuch »mıt Ver-
suchen, Projekten und odellen« erproben.““ Sıcher ist €e1
prüfen, inwieweiıt sıch die beıden Modellversuche annähern könnten in
einem oblıgatorıschen Lernbereıiıch, der aber in alternatıven Kursen,
thematıschen eıten und Projekten dıe relıg1ösen klar Cr
wiesen hat und ICAILIC beauftragte einsetzt.
Ungelöste Fragen g1bt 6S hne Zweiıfel siınd die Fragen ach
Gerechtigkeit, ach Wahrheıit, ach en angesichts Von Leiden und
'Tod nıcht 190008 IThemen des christlıchen auDens ber viele edıngun-
SCH sınd ungeklärt, denen relıg1öse Orientierungsangebote

werden:
Wıe werden dıe ern gegenüber einem konfessionellen Relıgi0ns-

unterricht als Wahlpflichtfach reagieren”?
Erhäilt »Relıgion in der Schule« eıne breıte Akzeptanz oder wırd s1e

akKtıscC. margıinalısıert aufgrund geringer Teilnehmerzahlen?
Wiırd die kirchliche Unterweisung weıterhıin dıe Anziehungskraft

neben einem Religionsunterricht haben”?
elche Lehrkräfte lassen sıch gewıinnen neben den wenıgen ırch-

lıchen Miıtarbeitern?
elche kooperatıven Übergangsmodelle Ssınd enKbDar
Wıe ist dıe Elementarısıierung chrıistlıcher Glaubensinhalte in der

Sekundarstufe didaktisch-methodisc umzusetzen?
elche Kompetenzen muß dıe Ausbıildung für dıe Dıalogstruktur

des Religionsunterrichts herausbilden
Dıe Schüler kennen bısher keinen Religionsunterricht. Wiıe sollen s1e.
ıhn beurteıiulen könqen? och scheıint eıne durchaus offene Meınung

estehen Die Außerungen von vier Jugendlichen zeigen, s1e
aKtısc. auch aus den bisherigen E  rungen heraus, »Relıgion« mıt
1c gleichsetzen.“”
atja A., Jahre, aus Steinbach-Hallenberg
»Ich nıchts VON der rche, we1l mMIr das ınfach nıchts g1bt Und
ich glaube auch nıcht daran. Gut 1n ich dennoch, daß dıe IC
jetzt in dıe Schule Einzug hält Wenn das be1 unNls soweiıt ist, würde ich
bestimmt auch mıtmachen.«
Beate A ahre, dus Meınıingen:
»Seılt der Klasse besuche ich die Christenlehre Jetz bın ich in dıe
unge Geme1iinde gekommen und wurde Vorkonfirmand eım elı-

Stellungnahme der Ev. Kırche In Berlin-Brandenburg den Arbeıtsstandpunkten
des Ministeriums für Bıldung, Jugend und Sport 1 LLand Brandenburg betr. nterrichts-
fach »Lebensgestaltung/Ethik/Religion«. eschlu der Kirchenleitung On 1.7.1990.
43 »Freies W ort« OM 29 5.1991
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gionsunterricht in der Schule würden sıch doch auch ndlıch einmal dıe
Kınder eıt für das ema IC nehmen, die das Son nıcht
haben.«
1CO ng 15 Jahre, AUuUS Frankenheim
»Ich bın evangeliısch und 1N: CS gut, dıe Kırche o1bt 21eile
Leute gehen doch gerade mıt ıhren Problemen In die Kırche Be1 uns

in der Schule sınd I_ .ısten rumgegangCH, jeder sıch eintragen konnte,
ob Cr NUunN Religionsunterricht oder Ethık macht Ich glaube, ber die
Hälfte en das kırchliche Fach gewählt.«
ene A., anre, AUS Meıinıingen:
»Was soll ich VON der T halten? Eigentlich nıcht viel, denn ich
gehe nıcht In dıe TC eım Religionsunterricht In der Schule würde
ich aber schon mıtmachen, denn das interessiert miıich mal.«

Dr. Dieter Reiher 1Sst Staatssekretär aD und Oberkonsistorijalrat der Ev IC In Berlin-
Brandenburg.


